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I n h a l t : 

1. Rückblick auf die 54. Arbeitstagung (AT) der GLB/LBG 
vom 8./9. November 2019 bei der GLB Walchwil 

2. Kursprogramm 2020 der TA-SAB für GLB/LBG 
2.1. Kurs: Baustellenorganisation für Baustellenverantwortliche (23. Januar 2020) 
2.2. Kurs LMV (Termin noch nicht def. bestimmt) 
2.3. GLB Sommer-Event (21. August 2020) 

3. Gemeinsame Materialeinkaufsverhandlungen 

4. Betriebshaftpflichtversicherung: Kennzahlen 

5. Krankentaggeldversicherung: Überschussabrechnung 2016 - 2018 

6. Anpassungen 2019 und 2020: 
6.1. LMV 
6.2. FAR 
6.3. AHV 

7. Baukadervertrag: neue Zusatzvereinbarung per 4. Juli 2019 

8.  Ausblick auf Arbeitstagung 2020 

9. Ein gutes neues Jahr! 
 
 
 

Beilagen: Kursausschreibung und -anmeldung  
 Dokument "Rückblick GV_GLB 2019" 
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1.  Rückblick auf die 54. Arbeitstagung (AT) der GLB/LBG 
vom 8./9. November 2019 bei der GLB Walchwil 

Die Arbeitstagung der GLB/LBG vom 8./9. November dieses Jahres fand im 
Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum LBBZ Schluechthof in Cham, 
Kanton Zug statt. Eingeladen hatte die GLB Walchwil mit Präsident Armin Ott und 
Geschäftsführer David Odermatt. 

Begrüssung und Vorstellung der GLB Walchwil 

Präsident Armin Ott begrüsste alle Teilnehmer im Namen der GLB Walchwil. 
Geschäftsführer David Odermatt erläuterte die Organisation der gastgebenden GLB und 
zeigte deren Entwicklung in den letzten Jahren auf. Gegründet wurde die GLB am 1. Mai 
1967, am Tag der Arbeit. Die GLB Walchwil bietet Dienstleitungen in den Bereichen 
Planung, Baumeisterarbeiten, Fassadenarbeiten, Umgebungsarbeiten sowie Holz- und 
Bedachungsarbeiten an. Sie hat 456 Genossenschaftsmitglieder und beschäftigt 20 
Mitarbeitende. Die GLB zeichnet sich mit Konstanz aus, gab es doch in den vergangen 
53 Geschäftsjahren erst drei Präsidenten, drei Aktuare und zwei Geschäftsführer, wobei 
David Odermatt diese von seinem Vater übernahm.  
 

 
Das gesamte Team der GLB Walchwil 

 
www.glb-walchwil.ch 

 
 
Personenversicherungen in der Landwirtschaft 

Versicherungen für Betriebsleitende, Familienangehörige und Angestellte in der Praxis. 

 

An der Arbeitstagung 2018 in Sursee haben uns David Schiabello und Sandro Röllin, 
SUVA Aarau zum Thema "Selbständig oder doch angestellt?" informiert. Dieses Referat 
hatte damals einige Fragen aufgeworfen. In Anlehnung an dieses Referat und als 
Ergänzung dessen, wurde Hanspeter Flückiger, Leiter Versicherungen bei Agrisano 
gebeten, die Versicherungssicht darzustellen. Agrisano ist sehr stark in der 
Landwirtschaft verankert und kennt die problematischen Versicherungsfragen. 

Zu Beginn gilt es den Erwerbstatus einer Person zu klären. 

¶ Nichterwerbstätige erzielen kein bzw. nur ein sehr geringes Erwerbseinkommen 

¶ Unselbständigerwerbende erhalten als Arbeitnehmer einen Lohn (und es besteht 
eine Unterordnung in persönlicher, zeitlicher und organisatorischer Hinsicht) 

¶ Selbständigerwerbende arbeiten unter eigenem Namen, auf eigene Rechnung, in 
unabhängiger Stellung, tragen das wirtschaftliche Risiko selber etc.  

http://www.glb-walchwil.ch/
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Nur die zuständige Ausgleichskasse oder die SUVA entscheidet, ob eine 
selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt. 
 

Sonderfall: Mitarbeitende Familienmitglieder Landwirtschaft gemäss FLG 

Mitarbeitende Familienmitglieder gemäss dem Familienzulagengesetz in der 
Landwirtschaft (FLG) sind ï ebenso wie Selbständigerwerbende ï  
nicht den folgenden Sozialversicherungen unterstellt: 

¶ Arbeitslosenversicherung (ALV)   AVIG Art. 2 Abs. 2b 

¶ Unfallversicherung (UV)   UVV Art. 2 Abs. 1a 

¶ Berufliche Vorsorge (BV)   BVV2 Art. 1j 

¶ Hinweis: sie unterstehen auch nicht einer Krankentaggeldversicherung gemäss den 
kantonalen Normalarbeitsverträgen in der Landwirtschaft 

 
Fazit und Empfehlung 
 

¶ Die Aussagen der SUVA aus dem Vorjahr wurden bestätigt. 

¶ Es muss festgestellt werden, ob es sich um einen selbständigen oder unselbständigen 
Erwerb handelt. Daraus kann abgeleitet werden, wer für den Abschluss einer 
Versicherung verantwortlich ist. 

¶ Jede Situation ist einzeln zu beurteilen. 

¶ Zur Planung des Bauvorhabens gehört eine umfassende Versicherungsberatung 
welche folgende Aspekte berücksichtigt 

o Überprüfung Versicherungsschutz der mitarbeitenden Personen 
o Überprüfung des Vorsorgebedarfs aufgrund der zusätzlichen Investition 
o Überprüfen der Sachversicherungen aufgrund Wertveränderungen 
o Überprüfen der Haftpflichtfragen während und nach den Bauarbeiten 

¶ Jede Person, welche auf einer Baustelle arbeitet, ist zu versichern! 
 
www.agrisano.ch 
 
 
Neue Wege der GLB an der Sihl  
Anschaffung einer Peri DUO Schalung! 
 
Der Geschäftsführer der GLB an der Sihl, Alfons Schuler, erläuterte zu Beginn kurz die 
Geschichte der GLB. Sie wurde 1974 gegründet und hatte bis Anfang der 2000-jahre 
erfolgreich gewirtschaftet. In der Blütezeit arbeitete die GLB an der Sihl mit einer Plyfa-
Schalung, welche 1987 gekauft wurde. Nach ein paar schlechten Geschäftsjahren konnte 
sich die GLB unter der Geschäftsleitung von Alfons Schuler wieder auffangen und 
positive Ergebnisse schreiben. Diese positive Entwicklung hat nun dazu geführt, dass 
man an die Zukunft glaubt und in eine neue Schalung investiert. Die gewählte Peri DUO-
Schalung ist für die Dienstleistungen der GLB an der Sihl und deren Partner sehr gut 
geeignet. Da oft auf den entsprechenden Baustellen kein Baustellenkran zum Einsatz 
kommt, ist die leichte, flexible und handliche Schalung genau das Richtige. Der Umgang 
mit ihr muss aber verstanden sein, weil sie relativ schnell verletzt werden kann. Zur 
Freude der GLB hat die Firma Peri auf der ersten Baustelle Fotos gemacht und daraus 
ein Produktealbum erstellt. 
 

http://www.agrisano.ch/
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www.glbandersihl.ch 
 
 
Kranunfall mit Hochspannung: Glück im Unglück! 
 
Bruno Rusterholz, Geschäftsführer der GLB March, erläuterte den ereigneten 
Kranunfall. Auf der Baustelle Neubau EFH Reckplatzstrasse 19, Benken SG wurde für 
die Baumeisterarbeiten ein Baukran installiert. Da die Baustelle sehr nahe an der 
Transportleitung der Swissgrid, Werk Grynau - Tierfehd (Hochspannungsleitung mit 
220ô000 Volt) lag, wurden nachfolgende Abklªrungen und Massnahmen getroffen. 

¶ Besprechung mit dem Leitungseigentümer (Swissgrid) über Abstand und genaue 
Lage des Krans 

¶ Massnahmen während dem Betrieb des Krans und nach Arbeitsschluss 

¶ Abnahme und Protokoll mit Leitungseigentümer 

¶ Abspannung mit Erdbohrer der Swissgrid 

¶ Schwenkbegrenzung einbauen und einstellen am Baukran 

 

 

Trotzdem kam es am 7.3.2019 zu einem Unfall. Eine starke Windböe beförderte den Kran 
in die Hochspannungsleitung, was zu einem sofortigen Kurzschluss führte. Die 
Auswirkungen waren fatal. Schäden am Kran, an der Stromerschliessung und ïverteilung 
sowie bei einigen Geräten in Nachbargebäuden. Glücklicherweise kamen aber keine 
Personen zu Schaden! 

 

 

  

  

http://www.glbandersihl.ch/
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Umgehend wurden alle in Frage kommenden Versicherungen informiert. 

¶ Betriebshaftpflicht der GLB 

¶ Betriebshaftpflicht der Condecta (Kranvermieter) 

¶ Maschinenbruchversicherung 

¶ Bauherrenhaftpflichtversicherung 

¶ Bauwesenversicherung 

 

Die Versicherungsmühlen begannen zu laufen. Abklärungen, Schuldzuweisungen, 
Meinung hin, Meinungen her, E-Mail für E-Mail und Brief für Brief wurden die 
Sachverhalte kommentiert. 

Stand heute ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Eines ist aber heute sicher. Eine oder 
mehrere Versicherungen werden den Schaden bezahlen.  

Dieses Beispiel zeigt uns, dass es sehr wichtig ist, die nötigen Versicherungen 
abgeschlossen zu haben und im Rahmen der AVOR die Situation zu erkennen und 
Massnahmen zu treffen. Bei Versicherungsfragen steht euch die TA-SAB gerne zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindrücke der Baustelle nach dem Vorfall 

 
www.glb-march.ch 
 

 

Widerrechtliche Bauten und Anlagen 

Erscheinungsformen der Widerrechtlichkeit und Konsequenzen für die Bauherrschaft. 

 
Dr. Thomas Wipf, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, Zürich hat uns diese 
Thematik erläutert.  
Beim widerrechtlichen Bauen werden gemeinhin drei Fallgruppen unterschieden: 

¶ formell widerrechtliche, aber materiell rechtmässige Bauten und Anlagen  

¶ formell und materiell rechtswidrige Bauten und Anlagen  

¶ formell rechtmässige, aber materiell rechtswidrige Bauten und Anlagen 
 
 
 

 

  

http://www.glb-march.ch/
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Grundsätzlich ist stets ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen. 
Im Rahmen dessen ist zu prüfen, ob: 

¶ die widerrechtliche Baute und Anlage materiell-rechtlich bewilligungsfähig ist; 

¶ eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann; 

¶ die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands anzuordnen ist. 
 
Kann keine Bewilligung erteilt werden, ist die Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustands zu prüfen: 

¶ grundsätzlich ist der rechtmässige Zustand stets wiederherzustellen, indem ein 
entsprechender Beseitigungsbefehl ergeht 

¶ aus Gründen der Verhältnismässigkeit ist auf die Wiederherstellung des 
rechtmässigen Zustands aber ausnahmsweise zu verzichten 
(Verhältnismässigkeitsprinzip) 

¶ in der Praxis wird die Ausnahme zuweilen zur Regel 

¶ Kriterien im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands: 
o Mass der Abweichung 
o Guter oder böser Glaube 
o Rechtsgleichheit 
o Zeitlicher Faktor (Verwirkung, Vertrauensschutz) 

 
Wenn im Erkenntnisverfahren ein Wiederherstellungsbefehl rechtskräftig verfügt ist, ist 
folgendes zu beachten: 

¶ Notwendigkeit der baurechtlichen Vollstreckung 

¶ Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen wird befohlen, wenn dieser seiner 
Realverpflichtung nicht nachkommt 

¶ Zuständigkeit: Verwaltungsbehörde vollstreckt Wiederherstellungsbefehl selbst, was 
in der Regel auch für entsprechende Rechtsmittelentscheide gilt 

 
Das widerrechtliche Bauen ist nur fragmentarisch gesetzlich geregelt, weshalb es häufig 
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis überlassen ist, darüber im konkreten Einzelfall zu 
befinden. Dies führt ï auch im Zusammenhang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip ï 
zu einer reichen behördlichen bzw. gerichtlichen Entscheidpraxis, die freilich nicht immer 
restlos kohärent ist. 
 
www.meyer-wipf.ch 
 
 
Č Alle Fachreferate können bei der TA-SAB angefordert werden. 
 
 
Abendessen mit Unterhaltung 
Den Apéro und das Abendessen mit Unterhaltung durften wir in der Schüür 59, beim 
Biohof Zug geniessen. Ständerat Peter Hegglin, Mitglied der GLB Walchwil, richtete eine 
Grussbotschaft an uns und stellte den Kanton Zug kurz vor. Mit einer vorzüglichen 
Laudatio von Sepp Bruhin, ehemaliger Geschäftsführer und Präsident der GLB March, 
wurde Heinz Aebersold aus den Reihen der GLB-Familie verabschiedet. Während fast 
40 Jahren hat sich Heinz für die Belange der GLBs, aber auch für die Bedürfnisse der 
Menschen in den Bergregionen unermüdlich eingesetzt. Vielen herzlichen Dank. Für gute 
Stimmung an diesem Abend sorgte nicht nur das feine Nachtessen, sondern auch der 
Komiker Sumi und die Fasnachtsvergraben-Musik von Ägeri. 
 
 
 

http://www.meyer-wipf.ch/
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                                          Ständerat Peter Hegglin 
                                        
 
 
 
Sepp Bruhin verabschiedet Heinz 
 
Exkursion am Samstag 
Besichtigung und Führung auf dem Gutsbetrieb Chamau, Hünenberg 
Dieser Betrieb gehört dem Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum 
Schluechthof (LBBZ) des Kantons Zug. 
Franziska Duss und Patrizia Schwegler haben uns auf dem gesamten Gelände die 
folgenden Neu- und Umbauten gezeigt: 
- Neuer Milchvieh-Roboterstall mit Melkroboter, automatischem Fütterungssystem und 

Entmistungsroboter 
- Umbau des früheren Versuchsstalls (der ETH) in ein Schulungsgebäude 
- neue Remise, umgebauter Schweinestall, umgebaute Scheune 
 

 
Führung und Besichtigung der Bieag Biomasse Energie AG 
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Im Biomasse-Heizkraftwerk in Hünenberg wird aus biogenen Abfällen der Region (Gülle, 
Mist, Gras, Früchte, Gemüse) sowie Holzschnitzel Strom und Wärme nachhaltig 
produziert. Die Anlage ist zukunftsweisend für eine Versorgung mit erneuerbarer Energie. 
Werner Schuler, Präsident der Bieag, und Erich Wenger haben uns durch den 
eindrücklichen Betrieb geführt. 
 

 
Präsident Werner Schuler 

 
Bei einem feinen Mittagessen im LBBZ Schluechthof konnte die Tagung abgeschlossen 
werden und jeder Teilnehmer durfte einen Stick der GLB Walchwil zusammen mit den 
vielen schönen Erinnerungen mit nach Hause nehmen. 
 
Dem Team der GLB Walchwil, insbesondere dem Geschäftsführer David Odermatt und 
dem Präsidenten Armin Ott sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt für den 
freundlichen Empfang und die grosse Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Tagung. Ein zusätzliches Dankeschön gebührt der GLB Walchwil für die offerierten 
Getränke beim Nachtessen am Freitag. Dankeschön! 
 
 
Mitteilungen der TA-SAB 
 
Fonds zur Förderung der Selbsthilfe  

Die 3-Jahresperiode läuft von 2018 bis 2020 
Kurskosten 2018 für die GLB: (inkl. AVV-Zuschlªge, ohne Uôkft / Verpflegung/ MwSt.) 75ô753.- 
Aus Fonds rückvergütet an GLB: (AVV-Zuschläge)  24ô220.- 
Ausgelöste Beiträge  der Schweizer Berghilfe:  15ô040.- 
Ĕ Ein riesiges Dankeschön an die Schweizer Berghilfe! 

Zu beachten: Bei der Schweizer Berghilfe kann gemäss geltenden Abmachungen nur ein 
Gesuch eingereicht werden für die Finanzierung der AVV-Zuschläge für Nicht-Mitglieder 
des Baumeisterverbandes und nur für Mitarbeiter von GLB, welche im Berggebiet 
wohnhaft sind. 
Die GLBK hat für die 3-Jahres-Periode 2018 ï 2020 beschlossen, dass der Maximal-
beitrag pro GLB von CHF 8'000.- auf CHF 10ô000.- erhöht wird. 
 
ACHTUNG: Sämtliche Abrechnungen von besuchten Weiterbildungskursen im 2019 
müssen bis Ende Jahr bei der TA-SAB eingereicht werden. Anfangs 2020 erfolgt 
wiederum die Abrechnung und das Gesuch an die Berghilfe um Unterstützung. 
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Es gibt weiter Unterstützungsmöglichkeiten für Weiterbildungen. 
 
Weiterbildungsgutschein 
Der Schweizerische Verband für Weiterbildungen SVEB und die Schweizer Berghilfe 
bieten zusammen den Weiterbildungsgutschein an. Im Vordergrund stehen 
Weiterbildungen im digitalen Bereich für Menschen in den Bergregionen, es gibt aber 
auch andere Kursangebote. Die Schweizer Berghilfe übernimmt 50% der Kurskosten.  
Informationen sind zu finden unter www.weiterbildung.swiss. 
 
Bundesbeiträge vom SBFI 
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI übernimmt 50% der 
vorbereitenden Kurskosten für Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen, mit 
eidgenössischem Ausweis. Dies könnten folgende Ausbildungen sein: Polier, 
Holzbaufachmann/-meister, Bauleiter, Landwirt usw. 
Informationen sind zu finden unter 
www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/bundesbeitraege.html 
 
Rückblick auf das laufende GLB-Jahr: 

Im GLB-Info 1/2019 haben wir die Umfrageergebnisse betreffend das Geschäftsjahr 
2018 publiziert, ebenso die Rechnung zum Fonds zur Förderung der Selbsthilfe 
(genehmigt durch die GLB-Kommission). 
 
Ereignisse halten wir auch immer wieder auf unserer Homepage fest. Link  

Die Informationen zu den Generalversammlungen der GLBs sind im separat 
beiliegenden Dokument "Rückblick GV_GLB 2019" zu finden. 

 

Durchgeführte Veranstaltungen im 2019: 
Über den Kurs angewandte Bauphysik für Planer und Handwerker (Wärme- und 
Feuchteschutz) vom 23. Januar 2019, den Kurs Arbeitssicherheit für Führungskräfte 

(Umsetzen und Durchsetzen) vom 21. Februar 2019 und den Intensivkurs Stapler vom 
11.- 15. März 2019 haben wir bereits im GLB-Info 1/2019 berichtet. 
 
Der GLB Sommer-Event vom 23. August 2019 fand in Grindelwald statt. Wir 
besuchten das Projekt Neubau V-Bahn, Grindelwald. 
Bei schönstem Wetter wurden wir um 10.00 Uhr im Infopavillion vom Oberbauleiter 
empfangen und in das Projekt eingeführt. Hier werden rund 250 Mio. Fr. in die 
Bergbahninfrastruktur investiert. Zudem werden rund 200 Mio. Fr. für neues 
Rollmaterial der Berneroberlandbahn BOB ausgegeben. Die Gesamtinvestition von ca. 
450 Mio. Fr. können die Jungfraubahnen selber, also ohne Bank, finanzieren. Nach den 
beiden Baustellenrundgängen bei der Talstation und der Bergstation Eigergletscher 
konnten die 40 Teilnehmer mit vielen Eindrücken die Heimreise antreten. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

http://www.weiterbildung.swiss/
http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/bundesbeitraege.html
http://www.sab.ch/ta-sabbergversetzer/news-und-mitteilungen.html
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Jahressitzung der GLB-Kommission 
 

 
 
Die GLB-Kommission tagte am 6. Juni 2019 im Restaurant, Chrüter Chrüz in Hergiswil 
bei Willisau. 
Die GLBK genehmigte die Rechnung des Fonds zur Förderung der Selbsthilfe 2018 
(siehe oben) und fasste Beschlüsse über die Verwendung des Fonds. Sie genehmigte 
die ausbezahlten Beiträge an Weiterbildungskurse in der Periode 2018 bis 2020. Im 
Weiteren wurde das Projekt "gemeinsamer Materialeinkauf" erörtert, mögliche Kurse für 
das Winterhalbjahr 2019/2020 diskutiert, das Programm für die Arbeitstagung 2019 bei 
der GLB Walchwil (8./9. November 2019) konkretisiert und zahlreiche andere Fragen 
und Probleme der GLB/LBG erörtert. 
Im Anschluss an die Sitzung besichtigten die Mitglieder der GLBK die Neue Napfmilch 
AG und erhielten eine interessante Führung. 
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SAB Mitgliederbeitrag der GLB 
 
An der Generalversammlung 2019 der SAB wurde das Beitragsreglement angepasst. 
Grundsätzlich bleibt der Beitrag von 0.1% des Umsatzes bestehen. Neu wird aber eine 
Deckelung des Beitrages für besonders florierende GLBs eingeführt. 
 
Das Beitragsreglement lautet nun wie folgt. 
 
Der Beitrag der GLB beträgt 0,1% des Umsatzes. 
Ab einem Umsatz von     Fr.   5.0 Mio. Fr. 5'000.- 
Ab einem Umsatz von     Fr.   7.5 Mio. Fr. 7'000.- 
Ab einem Umsatz von     Fr. 10.0 Mio. Fr. 9'000.- 
Letzter ist zugleich der grösstmögliche Beitrag. 
 
Diese Änderung wird ab dem 1.1.2020 angewandt. 
 
 

2.  Kursprogramm 2020 der TA-SAB für GLB/LBG 

Für 2020 sind folgende Kurse und Exkursionen in Vorbereitung: 
 
2.1. Kurs Baustellenorganisation für Baustellenverantwortliche 

Eine kluge Baustellenorganisation beeinflusst den Bauablauf, die Sicherheit und die 

Wirtschaftlichkeit einer Baustelle. 

 

Kursziel: Die Baustellenorganisation ist für einen reibungslosen Projektverlauf 

eminent wichtig. Wird sie nicht richtig durchdacht und umgesetzt, kann 

dies zu erheblichen Bauablaufstörungen und zusätzlichen Kosten 

führen. Auch können mit einer guten Baustellenorganisation die 

Arbeitssicherheit gefördert und Unfälle mit teils gravierenden Folgen 

verhindert werden. Ebenfalls wird der Umweltschutz auf der Baustelle 

zunehmend zu beachten sein, was zusätzliche Massnahmen erfordert. 

 In diesem Kurs werden Wissen, Informationen und Werkzeuge 

vermittelt, welche in Zukunft helfen sollen die Baustellenorganisation zu 

verbessern, die Vorschriften ordentlich umzusetzen und die 

Wirtschaftlichkeit der Aufträge zu erhöhen.  

 
Kursleitung:  Dieser Kurs wird von Philipp Rigoni geleitet. Er ist Eig. Dipl. Baumeister, 

Projektleiter und Kalkulator wie auch Dozent an der Baukader- und 
Bauschule Aarau. 

 
Kursinhalt: Rechtliches, Grundlagen, Diskussion 
 Rechtliche Grundlagen (SUVA, LMV, OR, etc.). Wie wir mit ihnen 

umgehen müssen. 
 Krane und alternative Hebegeräte 
 Die Krannorm 2010 und ihre Auswirkungen auf die Kraninstallation. 

Muss es denn immer ein SMK oder TDK sein oder geht auch ein 
anderes Hebe- oder Fördergerät? 

 Schadenfälle beim Einsatz von Kranen 
 Kranunfälle, welche vermeidbar gewesen wären, anhand von Bildern 

vorgestellt. 
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 Bauablaufplanung, Bauprogramm 
 Verschiedene Methoden der Bauablaufplanung kennen und 

anforderungsgerecht einsetzen. 
 Wo steckt die Umwelt auf der Baustelle? 
 Wie kann oder muss ich Umweltschutzbestimmungen beachten. Wie ist 

die Umsetzung in den verschiedenen Regionen der Schweiz. 
 
Kursort:  Haus des Schweizer Bauern, Laurstrasse 10, 5201 Brugg 
 
Kurskosten:  Fr. 200.- für Parifondsberechtigte, ansonsten kostenlos. 
 

Für alle Kursteilnehmer welche Parifondsberechtigt sind (bis und mit 

Polier), kann eine Entschädigung von Fr. 450.- eingefordert werden. 

Bitte dazu das Formular unter www.parifondsbau.ch verwenden. 

Datum:   Donnerstag 23. Januar 2020 
 
Teilnehmer: Geschäftsführer, Bauführer, Baustellenleiter, Poliere, Vorarbeiter 
 
Anmeldeschluss: Donnerstag 16. Januar 2020 

 
 
2.2. Kurs LMV 

Der letzte Kurs im Bereich LMV führten wir im Februar 2016 durch. Seither wurden 
einige Anpassungen am Regelwerk verabschiedet, die wir gerne durchleuchten würden. 
Leider können wir an dieser Stelle noch keine konkreten Angaben zum Kursinhalt oder 
zum Termin machen. Wir sind aktuell daran, geeignete Referenten für uns zu 
Gewinnen. 
Es ist vorgesehen, dass nicht nur der LMV als Gesetzgebung behandelt wird, sondern 
es wird auch ein Themenblock im Bereich "Lohnbuchkontrollen" geben. Hierzu sind wir 
mit der Schweizerischen Paritätischen Vollzugskommission Bauhauptgewerbe SVK im 
Gespräch. Die Teilnehmer sollen erfahren, wie sie sich am effektivsten auf eine 
Kontrolle vorbereiten und erfahren, welche Fehler die Top-Rangliste anführen, resp. zu 
vermeiden sind. 
Sobald der Inhalt ausgearbeitet ist und der Termin steht, wird es eine 
Kursausschreibung geben. 
 
 
2.3. GLB Sommer-Event 2020 
 
Termin: Freitag 21. August 2020 (Verschiebedatum 4.9.2020) 
 
Aktuell ist das Programm für den GLB Sommer-Event im nächsten Jahr noch nicht 
festgelegt. Zur Diskussion stehen folgende Möglichkeiten: 

¶ Ersatz Staumauer Spitallamm auf dem Grimsel 

¶ Hochwasserschutzprojekt in Sarnen 

¶ Hotellerie in den Alpen, mit Vierseenwanderung Jochpass ï Engstlenalp ï 
Melchsee-Frutt 

 
Wenn ihr interessante Baustellen oder Projekte in eurer Region kennt, dann informiert 
uns bitte darüber, damit wir die Möglichkeit eines Sommer-Events prüfen können. 
 
 

http://www.parifondsbau.ch/
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3.  Gemeinsame Materialeinkaufsverhandlungen 

Die Materialumfrage wird unverändert nach folgenden Kriterien durchgeführt: 
- alle Materialeinkäufe ab Fr. 1ô000.- inkl. MwSt. werden erhoben 
- die Auswertung erfolgt regional 
- gesamtschweizerische Auswertung für die wichtigsten Unternehmen 
Ą Mit den Auswertungsergebnissen dieser Umfrage können anschliessend 
gemeinsame Verhandlungen mit den Lieferanten angegangen werden. 
 
Sie erhalten Mitte Januar 2020 die Materialumfrageliste per Email zugestellt. Bitte 
ergänzen Sie diese Liste mit Angaben über Ihre Lieferanten und den entsprechenden 
Summen inkl. MwSt. der Materialbezüge. Bei Veränderungen von aufgeführten 
Firmennamen, bitte diese korrigieren. Senden Sie die Liste bis 07. Februar 2020 
vorzugsweise per Email an die Absenderadresse pius.foelmli@sab.ch zurück. Sie 
erleichtern damit die Auswertung der Umfrage erheblich. Selbstverständlich werden auch 
Rücksendungen per Post entgegengenommen. 
 
 
 

4.  Betriebshaftpflichtversicherung: Kennzahlen 

Aktuell sind im Rahmenvertrag der SAB mit der AXA: 
23 Grundversicherung 
13  Zusatz «Bearbeitete Sachen / Obhutsschäden» 
  5  Zusatz «Baumängel und Vermögensschäden» 
mitversichert. 
 
Anzahl Schadenfälle im 2019: 
Im Jahr 2019 ereigneten sich 9 Schadenfälle, was einer durchschnittlichen Anzahl 
entspricht. Demgegenüber fällt die geschätzte Schadenhöhe überdurchschnittlich hoch 
aus, und zwar rechnen wir mit einer Schadensumme von Total CHF 240ô000.-. 
 
Geldfluss im 2019 (resp. 01.01.-06.12.2019): 
Im 2019 konnten sechs Schadenfälle abgeschlossen werden. Sie stammen aus den 
Jahren 2015, 2017, 2018 und 2019. Total zahlte die AXA den GLB/LBG eine 
Schadenssumme von Total CHF 193'482.- aus. 
 
Verlaufsbonus 2011 ï 2015: 
An 17 GLB/LBG konnte Total CHF 11ô497.- verteilt werden. 
 
 
 

5.  Krankentaggeldversicherung: Überschussabrechnung 2016 - 2018 

Im Rahmenvertrag der SAB mit der Helsana, wurde der Überschuss alle drei Jahre wie 
folgt erhoben: 
Von den 70% der bezahlten Prämien (30% Zuschlag Verwaltung & Risiko) wurden 80% 
als Überschussanteil herangezogen. Dies entspricht 56% der bezahlten Prämien. 
Danach werden die Leistungsfälle (Schadenfälle) abgezogen. Der Rest kommt zur 
Auszahlung. 
Da im erwähnten Beobachtungszeitraum einige grössere Leistungsfälle verbucht werden 
mussten, konnte kein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Überschussabrechnung fiel 
negativ aus, und zwar mit CHF -171'834.25. 
 

mailto:pius.foelmli@sab.ch
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In Vergangenheit konnten aber immer wieder Überschüsse an die GLB/LBG ausbezahlt 
werden: 
01.01.2007 ï 31.12.2009  CHF   -34ô866.55 
01.01.2010 ï 31.12.2012  CHF  160ô164.30 
01.01.2013 ï 31.12.2015  CHF    22ô295.70 
01.01.2016 ï 31.12.2018  CHF -171ô834.25 
 
 

6.  Anpassungen 2019 und 2020 

6.1. LMV 
Die wichtigsten Anpassungen im LMV für das Jahr 2019 waren: 

¶ Die Monatslimite für Überstunden wurde von bisher 20 auf neu 25 Stunden pro 
Monat angehoben. Der Gesamtsaldo darf wie bisher 100 Stunden nicht übersteigen. 

¶ Der Überstundensaldo ist bis Ende April jedes Jahres vollständig abzubauen (bisher 
Ende März). 

¶ Anpassung der Basis- wie auch individuellen Löhne auf den 1.1.2019 um CHF 
80.- (Monatslöhne) bzw. CHF 0.45 (Stundenlöhne). Bei Teilzeitmitarbeiter wird die 
Lohnerhöhung entsprechend reduziert. 
 

Per 01.01.2020 erhöhen sich die Löhne wie folgt: 

¶ Anpassung der Basis- wie auch individuellen Löhne auf den 1.1.2020 um CHF 
80.- (Monatslöhne) bzw. CHF 0.45 (Stundenlöhne). Bei Teilzeitmitarbeiter wird die 
Lohnerhöhung entsprechend reduziert. 

 
6.2. FAR 
Die FAR-Beiträge wurden im Frühjahr 2019 wie folgt angepasst: 

¶ Bis zum 31.03.2019 betragen die AN-Beiträge 1.5%. 

¶ Vom 01.04.2019 bis zum 31.12.2019 betragen die AN-Beiträge 2.0% (+0.5%). 

¶ Die AG-Beiträge verbleiben unverändert bei 5.5%. 
 
Per 01.01.2020 erhöht sich der AN-Beitrag nochmals: 

¶ Ab dem 01.01.2020 betragen die AN-Beiträge 2.25% (+0.25%). 

¶ Die AG-Beiträge bleiben unverändert bei 5.5%. 
 
 
Auffangeinrichtung BVG kündigte Vertrag mit FAR 
Der Stiftungsrat der paritätischen Auffangeinrichtung BVG zog im 2018 die Notbremse. 
Er hat den Schweizerischen Baumeisterverband SBV über die Kündigung des 
Anschlussvertrags der Stiftung FAR informiert, die die Frührente auf dem Bau finanziert. 
Damit werden die FAR-Übergangsrenten zwischen dem 60. und dem 65. Altersjahr mit 
Wirkung ab dem 1.1.2019 nicht mehr automatisch der beruflichen Vorsorge in der 
Auffangeinrichtung zugewiesen. 
BVG-Versicherte, die mit 60. von der FAR profitiert haben, wurden automatisch an die 
Auffangeinrichtung BVG übertragen. Ein Verbleib bei der bisherigen BVG-Einrichtung ist 
meist nicht möglich ï so auch bei der Vorsorgestiftung SAB.  
Versicherte, die ab dem 01.01.2020 vom FAR profitieren, verbleiben künftig beim 
aktuellen Rückversicherer, der Swiss Life AG. Sie eröffnet speziell für diese 
Personengruppe ein Gefäss, in dem die FAR-Rentner bis zu ihrer ordentlichen 
Pensionierung verbleiben können. Ihr Freizügigkeitskapital wird wie bis anhin weiter 
geäufnet und zu den gleichen Bedingungen wie bei der Auffangeinrichtung BVG verzinst. 
Beim Prozedere ändert sich nichts. Wenn eine Person ins FAR geht, gibt es einen 
ordentlichen Austritt und sogleich intern (bei der Swiss Life AG) einen Übertrag in das neu 
errichtete Versicherungsgefäss. 




